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An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

wie n 

2(,lj/AB 

1988 -11- 2 5 

zu 265ß IJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Wabl und Kollegen vom 

26. September 1988, Nr. 2653/J, betreffend unerledigte Em

pfehlungen des Rechnungshofes / (3) BMF TB 1986, beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Die Empfehlung des Rechnungshofes, den österreichischen Ge

werkschaftsbund als Körperschaft des öffentlichen Rechtes im 

Körperschaftsteuergesetz ausdrücklich zu erwähnen, wurde im 

Zuge der Beratungen über die Körperschaftsteuerreform sorg

fältig geprüft. Die alleinige Zitierung des Gewerk

schaftsbundes hätte zu Unklarheiten hinsichtlich anderer In

stitutionen, die bisher nach der ständigen Verwaltungspraxis 

ebenfalls als Körperschaften des öffentlichen Rechtes behan

delt werden, geführt. Die Aufzählung sämtlicher als Körper

schaften des öffentlichen Rechtes behandelten Institutionen 

erscheint aber auch nicht zielführend, weil dies einerseits 

zu einer Aufblähung des Gesetzestextes führt und andererseits 

die Gefahr eines Versteinerungseffektes in sich birgt. 
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